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und 42—  eklamationen für Inſtitute, Klöſter, Kleinkinderbewahranſtalten, Schulen.
80 19 6 Brof 17  O

Naturwiſſenſchaftliche Elementarbücher: Aſtronomie von
Lo kyer. Deutſche Ausgabe beſorgt von A Winneke. NM  (it V

KIbbil⸗

dungen. Trühner In Straßburg. 80. 124 (G M —8 — 960
ſi von Balfour Stewart. Deutſche Ausgabe von Warburg.
148 (66 M — —— Chemie von H C Roscoe. Deutſche
Ausgabe von oſe 80 132 ö  8 M Die Bänd
chen ſind reich illuſtriert und möglichſt opular gehalten.Aus dem Verlage Spamer In Leipzig eignen ſich
folgende Bücher vortrefflich 3u Geſchenken für junge Leute:

Illuſtriertes Spielbuch für Knaben. 1001 unterhaltende
und anregende Beluſtigungen, Spiele und Beſchäftigungen für Körper und
Geiſt, im Freien wie im Zimmer. Von Hermann 7— M  (it Über —  00
In den ＋

ext gedruckten Abbildungen. Elegant geb M 4.50 5.40

Der gelehrte Spielkamera Anleitung für leine Phyſiker,Chemiker, Botaniker und Naturfreunde zum Experimentieren, zur AnlagePflanzen⸗, Stein  2  — Muſchel-⸗, Inſekten⸗, Schmetterling⸗-, ogel⸗, Brief  —  7
marken⸗Sammlungen, ſowie zur ege der Haustiere Uun des Hausgartens.Von Herm. W 222 Text⸗Abbildungen, 6 Abteilungs⸗Frontiſpizien.Geh. M — 4.50 9.40

Der jugendliche Künſtle In Laubſäge⸗Arbeiten. Muſter⸗
für Kunſtarbeiten In Holz mit oſaik, Marketerie, Malerei, für die

reifere Jugend entworfen un gezeichnet von Gebr A U. G  . Ortleb. M  (it
zahlreichen Text-Illuſtrationen, 36 Muſtertafeln. M 3.—

le Ind Arbei Unterhaltende Beſchäftigungen und anregendeSpiele für die Kinderſtube. V Fröbelſchen Grundſätzen von ugo Elen
Text⸗Abbildungen, 83 Buntdrucktafeln. M 4.50 5.40
Stimme au Abhſſinien Familienbriefe eines Miſſionärs. Heraus⸗

gegeben einem Prieſter der Erzdiözeſe Köln zum Beſten der MiſſionIn Abyſſinien. 2. Aufl. Hauptmann un Bonn. 80 6
erfaſſer der Briefe iſt ein azariſt, Hugo von Rolshauſen, der, ein

Opfer de Jeſuitengeſetzes, ſeine deutſche Heimat verlaſſen mußte und in die
abyſſiniſche iſſion geſchickt wurde ter Ja Te lang war EL als Miſſionär tätigDie Briefe in in religiöſer und Ulturhiſtoriſcher Beziehung intereſſant.Ausgewählte Gedichte von Klemens Brentano. Ferd Schöninghin Paderborn. 120 28 Broſch M 1.20 1.4  — Fur Ge
ſchenke geeignet.

Paſtoral⸗Fragen und 2  Jjülle
(Erſatz für Brandſchaden.) Gewiſſensfa Kundod

Pricht ſich vor ſeinen heranwachſenden Söhnen mehrmals dahin Qus
daß eS ihm recht ſein würde, wenn der Blitz Haus und ScheunemM Aſche legte; dieſelben ſeien allmählich für den Abbruch reif geworden;durch ſolchen würde 31 aber mindeſtens 8000 Mark Verluſt haben
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gegenüber dem Falle, daß ihm die Verſicherungsſumme 3u zahlenſei Arnulf, der 18jährige ohn, artet auf eine gelegene Zeit,allein Hauſe iſt, und legt Feuer Kaum iſt der Brand
entfacht, als Kuno zurückkommt. Sofort ru dem mit verſchränktenArmen ins Feuer ſchauenden Arnulf Zu, ſchleunigſt ſich ans Löſchen
zu machen nd tut ſelbſt ſein möglichſtes dafür, jedoch ſo daß zuerſtdafür geſorgt wird, die nicht verſicherten Gegenſtände In Sicherheitbringen. So geſchieht's, daß von den Mobilien Sachen von

Mark Wert gerette werden, während urch energiſcheres Löſchender Brandſchaden 200 Mark würde verringert worden ſeinKuno erfährt lSdann den ganzen Sachverhalt, nimmt aber doch die
Erſatzſumme von Mark, welche der Schaden abgeſchäwird, von der Verſicherungsgeſellſchaft n mpfang ber
ſich dabei im ewiſſen beunruhigt und fragt, ob und zu welcherReſtitution verpflichtet ſei

Löſung. Die Antwort auf die geſtellte Frage kann nicht glatt⸗
weg ohne mannigfache Unterſcheidungen gegeben werden. Sie wir
zugleich Anlaß bieten, die früher vom Unterzeichneten In dief Zeit⸗chrift gegebenen Löſungen ähnlich liegender älle ergänzen, be⸗
ziehungsweiſe 3u korrigieren, inſofern die neuere Geſetzgebung ber
Verſicherungsverträge eine Aenderung ElUnzweifelhaft iſt Arnulf zUum Schadenerſatze gehalten. Wenn
0 alſo eigenes Vermögen haben ſollte, dann iſt ſofort zul Lei⸗
ung des Schadenerſatzes, ſo weit ihn leiſten kann, anzuhalten. Hat EV
kein eigenes Vermögen, dann mag die Verpflichtung aufgeſchoben ſein,tritt aber ſpäter mn Kraft, ſobald eigenes Vermögen erlangen wird

Andererſeits dürfte auch als zweifellos zuzugeſtehen ſein,daß weder Arnulf zur Selbſtanklage, noch Kuno zur Anklage oder
Anzeige ſeines Sohnes ver ſei, und daß, die Gefahr der
Entdeckung des geſchehenen Verbrechens abzuwenden, die Erſatzſumme,welche die Verſicherungsgeſellſchaft leiſtet, in Empfang genommen werden
dürfe mit dem Willen, die etwa erforderliche Reſtitution 3u eiſtenSchwieriger wird die Frage, ob Kuno die Entſchädigungs⸗ſumme infachhin annehmen und für ſich behalten könne. Die
Antwort hängt von der nähern Unterſuchung der Schuld des Kunound von den verſchiedenen Geſetzes⸗ und Vertragsklauſeln ab, auf
welchen die betreffende Verſicherung fußtIn dem eſe ber den Verſicherungsvertrag für das
Deutſche Reich vom Mai 1908 kommen folgende eventue ins
Gewicht fallende Beſtimmungen Vor:

8 61 „Der Verſicherer iſt von der Verpflichtung ur eiſtungfrei, der Verſicherungsnehmer den Verſicherungsfall vorſätzlioder durch grobe Fahrläſſigkeit herbeiführt.“
62 „Der Verſicherungsnehmer iſt ver  2 L beim Eintritte

des Verſicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens 3u ſorgen
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8 67 „Steht dem Verſicherungsnehmer ein nſpru auf Erſatz
des Schadens einen Dritten zu, ſo geht der Anſpruch auf den
Verſicherer über, ſoweit dieſer dem Verſicherungsnehmer den Schaden
erſetzt Richtet ſich der Erſatzanſpru des Verſicherungsnehmers

einen mit ihm in häuslicher Gemeinſchaft ebenden Familien⸗
angehörigen, ˙ iſt der Uebergang ausgeſchloſſen; der Anſpruch geht
jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorſätzlich verurſacht0

Alſo nach dem Drtlau dieſes Geſetzes erlter der Ver
ſicherungsnehmer (in unſerem Fall Kuno) ſein Recht nur durch eigene vor
E herbeigeführte Brandſtiftung oder durch grobe Fahrläſſigkeit;
Regreß an die etwa ſchuldigen Hausangehörigen hat die Verſicherungs—
geſellſchaft nuLr Im Fall der vorſätzlichen Brandſtiftung, nicht IM Falle
von bloßer Fahrläſſigkeit. Für den Gewiſſensbereich kann allerdings
todſündliche Fahrläſſigkei die Reſtitutionspflicht begründen.)

Freilich iſt nicht ausgeſchloſſen, daß der Vertrag der Ver
ſicherungsgeſellſchaft Quſeln enthält, welche die Verſicherungsgeſell⸗
Hd von vornherein der Leiſtung entheben, die Haus  2 oder
Familienangehörigen den Feuerſchadenfall verurſacht haben. Das äßt
ſich nur nach dem Wortlaut des eingegangenen Vertrags entſcheiden,
und CS bedarf der poſitiven Vereinbarung; bn wird der Verſicherungs⸗
nehmer weder durch die Schuld der Dienſtboten, noch die der Kinder
oder der eigenen Ehehälfte ſeines Rechtes verluſtig. Liegen alſo be
ſchränkende Vertragsklauſeln nicht vor, dann iſt n unſerem Falle Kuno
nach deutſchem Rechte berechtigt, die Erſatzſumme anzunehmen und
3U ehalten, alls nicht ihm ſelber die Brandlegung als vorſätzliche
Tat zuzuſchreiben iſt les würde der Fall ſein, durch die
mehrmals gemachten Aeußerungen wirklich ſeine 0  ne zur Brand—
ſtiftung anreizen wollte Solange das nicht feſtſteht und dabei
iſt ihm ſelber Im Bußgericht zu glauben behält CT das Recht
auf die Erſatzſumme Es iſt nicht 3u leugnen, daß jene oben 9e  —
führten Aeußerungen des Kuno bedenklich 5 allein die ſofortige
Mahnung zum Löſchen, ſobald nuul den ran bemerkte, önnen
als Fehlen böſer Abſicht gedeutet werden: der böſen U hätte
( ſich bewußt ſein mu Een

ber iſt Kuno nicht wenigſtens der Verletzung des obigen I 62
ſchuldig? Objektiv richtig var CS allerdings nicht, die Rettung von
Kleinigkeiten vorzuziehen und die Abwendung andern erheblichen Scha

zu unterlaſſen, namentlich dann nicht, wenn aQaut eſe oder
Vertrag für die behufs Löſchung oder Rettung gemachten Aufwen⸗
dungen Lſa eitens der Verſicherungsgeſellſchaft zugeſag iſt SOu
jektiv kann das aber n manchen Fällen entſchuldigt werden, zuma wenn
eS dem Betreffenden er cheint würde für die nicht geretteten
Sachen keinen Erſatz erhalten, und ihn enn Verluſt von Sachen
geringern ertes chwerer drückt, als die Verſicherungsgeſellſcha durch
den Verluſt von ein paar 100 Mark getroffen wird Da in unſerem
Falle nicht ein ſo unverhältnismäßiger Abſtand iſt zwiſchen dem ver.
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hüteten Verluſt von Mark für Kuno und dem infolgedeſſen ein⸗
getretenen Verluſt von 200 Mark ungunſten der Verſicherungs⸗geſellſchaft brauchte Kuno Im ewiſſen diesbezüglich nicht beunruhigt

wer en
Es erübrigt noch, ein Wort darüber 3u agen, wen der

Reſtitutionspflichtige die Reſtitution leiſten habe. Als
berechtigter iſt der Verſicherer, beziehungsweiſe die Verſicherungsgeſell—anzuſehen. Allein Im Falle, der Reingewinn, welcher ⁴dem Verſicherungsvertrag gezogen wird, den Verſicherern verbleibt
ſei CS eine öffentliche oder eine private Verſicherungsanſtalt darf
eS für praktiſch probabel erachtet werden, daß man die Reſtitu⸗tion Arme oder 9e(Vgl. Lehmkuhl, Theologia IOT. 1.

neinnützige und fromme Zwecke leiſten dürfeUl
ieg einesteils m den heutzutage meiſt angewandten ——

Rückverſicherungen.durch welche die Haftung für die Gefahr auf kaum ermittelndeRechtsſubjekte großenteils abgewälzt wird, andernteils undh  0in der Erwägung, da eintretender böswilliger Brand
ſtiftungen die jährlich von den Verſicherungsnehmern zahlendenPrämien öht werden, mithin die große Zahl der Verſicherungs⸗nehmer eiger ejenigen ſind, welche durch böswillige Brandlegunggeſchädigt werden und deshalb vom Brandſtifter 3u entſchädigen ſindfür dieſe große Anzahl derer, die entſchädigen wären, können aberder großen Schwierigkeit die Armen oder ſonſtige gemein⸗nützige fromme we als Reſtitutionsſubjekt gewählt werden.

ſt jedoch die Verſicherung auf Gegenſeitigkeit oder wird der
des Reingewinnes auf die Verſicherungsnehmer verteilt

ur zeitweilige Minderung der Jahresprämie), dann
auf Reſtitution G die Verſicherungskaſſe beſtanden Hen muß an ſich
nannte Einrich  FProvi El

13⸗An ten jet ſich tatſächli

rge Schwierig bei ge  enwiſſen öffentlich

eſonders ekwaErs

en U  * er  7
Gefal＋ er Strafve 24 des re und tem
Ru önnen NI

uſtes von
als Entſchuldigungsgrund gelten,oder **  gemeinnü  tzige wecke die ReſtitP  2— — ution leiſten dürfen.Valkenburg (Hollan·) Aug Lehmkuhl

II (Zeſſ

ung von Ehehinderniſſen.) Antonius hei
ratete eine gewiſſe Sempronia; dieſe hatte bor Abſchlu der Ehedas außereheliche Kind Berta ihrer Freundin Veronika Qaus der
Taufe gehoben als natürlichen Vater der Berta hatte Veronika einen
gewiſſen Titius bezeichnet, in Wirklichkeit war eS Antonius, ſodaßzwiſchen dieſem und Sempronia das trennende Ehehindernis EX COS8*natione Spirituali (inter levantem levataeque patrem! eintrat.
Schon längere Zeit lehten die beiden m putativer Ehe, als Semproniagelegentlich einer Miſſion von der wirklichen Vaterſchaft des Antonius
erfuhr ſ hierüber betroffen, aber ohne Ahnung ihrerbloßen ennehe ſchüttet ſie den Kummer thre Herzens QAus gelegent⸗


